
FAQ-Parken am Berufsschulzentrum Schorndorf 
 

1. Wie funktioniert der Parkvorgang am Berufsschulzentrum? Was muss ich beachten? 

In den Bereichen ohne Kennzeichenerkennung muss ein digitales Ticket am Automaten gelöst werden. 

Lehrkräfte hinterlegen beim Portal digipark ihr Kennzeichen und können auf den Parkflächen P1, P5, 

P7, P8 und in der Tiefgarage parken. Schülerinnen und Schüler können weiterhin nur auf den 

Parkflächen P2, P3, P4 und P6 parken. In den Bereichen ohne Kennzeichenerkennung wird es tägliche 

Sichtkontrollen durch einen Mitarbeiter von Parken und Management geben. In den Bereichen mit 

Kamera sollte das Kennzeichen sauber und frei von Schnee sein. Im Bereich der Einfahrt sollte 

ausreichend Abstand zum vorderen Fahrzeug gelassen werden und eine Geschwindigkeit von 10 km/h 

nicht überschritten werden. 

 

2. Wie kann ich meine Parkgebühr bezahlen? 

Für die Bezahlung der digitalen Tagestickets können die beiden neuen Parkscheinautomaten genutzt 

werden. Dabei wird das Kennzeichen eingegeben und die Parkgebühr ausschließlich bargeldlos bezahlt. 

 

3. Was passiert, wenn ich vergessen habe, meine Parkgebühr zu bezahlen? 

Es wird tägliche Sichtkontrollen in den Bereichen ohne Kennzeichenerkennung durch einen Mitarbeiter 

von Parken und Management geben.  Ohne gültigen digitalen Parkschein wird das Kennzeichen 

aufgeschrieben der Pkw-Halter erhält einen Strafzettel. 

 

4. Ich bin Lehrkraft in Voll- oder Teilzeit an einer beruflichen Schule im Rems-Murr-Kreis und möchte 

einen Parkplatz haben. Was muss ich tun? 

Hierzu müssen Sie sich über Digipark einen Account anlegen und einen entsprechenden Tarif 

auswählen. Es gibt Dauer- und Kurzparktarife. In beiden Fällen gibt es die Möglichkeit für Teilzeitkräfte 

(bis 50%) und Vollzeitkräfte (ab 50 %). Sollten Sie für eine Teilzeitgebühr in Frage kommen, müssen Sie 

einen entsprechenden Nachweis über das Portal oder alternativ an parken@kreisbaugruppe.de 

senden. Sollte kein Nachweis vorliegen, wird der Antrag abgelehnt und es muss ein erneuter Antrag 

gestellt werden. 

 

5. Ich bin Schüler/in an einer beruflichen Schule im Rems-Murr-Kreis und komme mit meinem Kfz zur 

Schule. Welche Parkgebühren fallen an und wo kann ich parken? 

Für das erste Schulhalbjahr 2025/2026 gilt der Tagespreis von 2,40 €. Dieser erhöht sich zum zweiten 

Schulhalbjahr 2025/2026 auf 2,70 €. Mit der neuen Anlage gibt es des Weiteren die Möglichkeit, ein 

Spätticket (ab 13 Uhr) zu 1,50 € oder ein 2-Stunden-Ticket zu 1,50 € zu nutzen. 
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6. Ich bin Mitarbeiter/in des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis und arbeite in Voll- oder Teilzeit an einer 

beruflichen Schule im Rems-Murr-Kreis und möchte einen Parkplatz haben. Was muss ich tun? 

Auch hier muss ein Account über Digipark angelegt werden. Beim Registrierungsprozess sollte darauf 

geachtet werden, den Hinweis „Mitarbeiter Landratsamt“ im Profil unter Anmerkungen zu hinterlegen. 

Aufgrund der differenzierten Tarifstruktur ist der Nachweis über die Besoldungsgruppe notwendig. Dies 

kann ebenfalls über das Portal oder über parken@kreisbaugruppe.de eingereicht werden. Eine 

Zuordnung des Tarifes erfolgt dann manuell über die RMG. Sollte kein Nachweis vorliegen, wird der 

Antrag abgelehnt und es muss ein erneuter Antrag gestellt werden.  

 

7. Wenn ich als Besucher an den Beruflichen Schulen des Rems-Murr-Kreises parken möchte, was muss 

ich beachten? 

Gäste, welche zum Personenkreis gehören, die kostenlos parken dürfen, erhalten eine 

Parkberechtigung im Schulsekretariat und müssen diese hinter die Windschutzscheibe legen. Wenn die 

Gäste im Bereich der Kennzeichenerkennung parken, kann das Kennzeichen über das Sekretariat 

freigeschalten werden. 

Sollten Gäste nicht zum Personenkreis gehören, die kostenlos parken dürfen, muss der reguläre 

Ticketpreis am Automaten bezahlt werden.  

Der angesprochene Personenkreis kann bei den Schulen erfragt werden. 

 

8. Ich bin Übungsleiter/Mitglied eines Vereines und trainiere abends in einer Halle der beruflichen 

Schulzentren, muss ich Parkgebühren bezahlen? 

Ehrenamtliche Übungsleiter/innen können umsonst parken. Die Vereinsmitglieder/Teilnehmenden 

müssen die Parkgebühren bezahlen. 

Folgende Parkflächen stehen am Berufsschulzentrum zur Verfügung: 

Die Farben dienen nur zur Unterscheidung der Kontrollarten. Wer wo parken darf, ist den Schildern an 

den einzelnen Parkplätzen zu entnehmen. 
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